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Erholungspotential Sonstiger Freiflächen
Eine Bewertung der Sonstigen Freiflächen (also der Freiflächen, 
die nicht als Grünanlagen erfasst sind, siehe Karte 1.0.0) 
erfolgte pauschal nach Zugänglichkeit, Nutzungsangeboten, 
historischer Bedeutung und Bedeutung für den Biotopverbund:

Hoch eingestuft wurden Friedhöfe, die zusätzlich zur guten 
Zugänglichkeit und einem mittleren bis hohen Biotopwert 
gartenhistorische Bedeutung aufweisen. Auch Kinderspiel-
plätze wurden aufgrund der sehr guten Zugänglichkeit und 
dem Nutzungsangebot der obersten Wertstufe zugeordnet. 

Die mittlere Stufe erreichen sonstige Friedhöfe, Kleingarten-
anlagen, (gute Zugänglichkeit, hoher Biotopwert) sowie 
öffentliche Plätze (hervorragende Zugänglichkeit).

Der untersten Stufe wurden Sportflächen (Zugänglichkeit und 
Nutzung zumeist eingeschränkt) und sonstige Flächen, die 
aufgrund geringer Flächengröße oder fehlender Infrastruktur 
nicht als Grünanlagen behandelt wurden, zugeordnet. 

Ohne Stufung dargestellt werden unzugängliche Flächen, 
zumeist Gehölzflächen und landwirtschaftliche Flächen.

Privates oder halböffentliches Siedlungsgrün (im Geschoss-
wohnungsbau) oder Straßenbegleitgrün wurden nicht berück-
sichtigt.
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Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa
Freie Hansestadt Bremen
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